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Kreisfcfytteifcett Hr. 309
an bie

Sektionen ûcs Sckroeiaer. @emerkenerknn!ieo.

SBerte RerbanbSgenoffen
1. Retreffenb bie Jranf enoerpfticbtungen ber

beutf<bett2ebenSoerfi<berung§=©efeltfcbaften
bat unfer Jentratoorftanb am 4. Rooember 1922 foI=
genben Refcbtufj gefaxt:

1. ®ie ®irettion roirb beauftragt, mittelft Krei§=
fctjreibenS in ber geroerbticben Jacbpreffe bie bei
beutfcfjen Seben§oerftdE)erung§gefeIlfd)aften oerftc£)er=
ten RerbanbSmitgtieber aufjuforbern, itjr Sitter, bie
®auer unb ben betrag ihrer fßoticen unb ben
Sîamen ber SSerfid^erungêgefetlfd^aft bem ©efretariat
unoerjügiicb mitzuteilen. ®tefe Eingaben finb fo=
bann zufammenzuftetlen.

2. ®er 3entraIoorftanb ermächtigt bie ®irettion, bie

Jntereffen ber betreffenben RerbanbSmitgtieber bei
ben tünftigen aSerijanbiungen über ein 3l6fommen
jroifdjen ben eibgenöffifc£)en Rebörben unb ®eutfd^=
tanb zu roaijren.

3. ®er ©cbmeizer. ©eroerbeoerbanb roirb z« biefem
3roecte auch mit bem ©cbmeizer. 3eutratoerbanb
ber bei beutfcpn ©efeüfd^aften SSerficfjerten in Rer--

blnbung treten unb eoentueü mit ber ©efamtzabl
ber bei ifjm angemeibeten oerfieberten RerbanbS»
mitgtieber at§ .ft'oüeftiomitgiieb beitreten, ©oentuett
mürbe bér ©ctjroeizer. ©eroerbeoerbanb für jeben
bei un§ angemeibeten Rerficberten 1 Jr. JapeS*
beitrag an ben 3entratoerbanb Reiften unb biefen
betrag fief) zurüctoergüten iaffen.

®emgemäfi laben mir unfere Rerbanbëmitgtieber, bie
bei beutfepn Seben§oerft(f)erung§gefeIlfcbaften oerfiebert
ftnb unb auf unfere Jntereffenoertretung Stnfprud) er=

beben motten, ein, bei unferm ©efretariat einen Jrage»
bogen zu oerlangen, auf meinem fie ibre bezüglichen
Stngaben machen tonnen. ®iefe Stngaben merben zu®

fammengefteltt, um ben Ilmfang ber unfern SRitgtiebem
brobenben Rertufte feftftetten unb bei fünftigen Rerbanb=
tungen ibre Jntereffen mabren zu tonnen.

Um unfern ©ettionen bie Reranfiattung oon 9ßan=
beroorträgen über zeitgemäße $bemata er=

leichtern zu fönnen, haben mir ein Regutatio befrfjtoffen,
ba§ bie Rebingungen feftftettt, unter melden mir an
fotebe Rorträge Beiträge geroäbren. ©benfo haben mir
ein^a3erzeichni§J zeitgemäßer RortragStbemata aufgefiettt.

Reibe ®ructfacben merben auf SBunfcb zur Verfügung
geftettt. Stach getroffener StuSroabt merben oon un§ bie

Zur 53ebanbtung bes betreffenben $putu§ geeigneten
Referenten oorgefdbtagen, morauf fieb ber ©eftionSoor*
ftanb mit bem gemabtten Referenten über 3®tt unb Drt
bireft oerftänbigen tann.

9Bir laben unfere ©ettionen ein, fotebe, ba§ Rerein§=
teben förbernbe SBanbertepoorträge im fommenben SBinter
ZU oeranftatten unb un§ ibre Stöünfcfje rechtzeitig, b. b-
etroa oier SBocpn oorber, befanntgeben zu motten.

RerbanbSmitgtieber, m eiche bereit mären, über gemiffe
®puiata zu referieren, mögen fi<b bei un§ anmetben.

Unfere Äommiffion für 2ebrting§roefen bat eine neue
febmeizettfebe „RrüfungSorbnung" für bie gemerb=
lieben BeplingSprüfungen aufgefiettt, bie an einer ®ete=

giertenoerfammtung alter tantonaten fßrüfung§Eommif=
fionen unb berjenigen fchmeigerifchen RerufSoerbänbe,
metebe eigene Prüfungen burebfüpen, zur Rebanbtung
fommen foil. ®iefe ®etegiertenoerfammtung finbet ftatt
Samstag ben 9. ®ezember 1922, morgen§ 8V2 Ubr, im
RürgerbauS in Sern, morauf mir alte Jntereffenten,
benen bie betreffenbe ©intabung etroa nicht zugefommen
fein füllte, aufmerffam machen.

Ron ben erften Jahrgängen unfereê ©ehmeizerifeben
Jahrbuche§ für fpanbroerf unb ©eroerbe (1919/20 unb
1920/21) ift noc| ein Heiner Rorrat oorbanben, ben
mir unfern Rerbanbëmitgtiebern zum bebeutenb ermäßig*
ten greife oon Jr. 2.— per ©jemptar abgeben. Re=

tannttiä) enthalten auch biefe erften Jahrgänge eine große
3abt anregenber unb beleßrenber Stuffähe berufener Jad)=
teute über mancherlei geroerbtiebe jeitfragen unb finb
noch feine§roeg§ oerattet, ba fie bleibenden SBert haben.
Unfer Jabrbud) fottte beSbatb oon jebem firebfamen @e=

merbetreibenben getauft merben unb in feiner RereinS*
ober Jugenb Ribtiotbet fehlen. RefieHungen finb an
unfer ©efretariat in Rern zu richten, ba§ auch ben
neueften Jahrgang be§ Jahrbuches (1921/22) zum er*
mäßigten greife oon Jr. 5.— an RerbanbSmitgtieber
abgibt.

Reue ©ettionen: ®ie in unferem KreiSfchretben
Rr. 308 at§ angemetbet mitgeteilte neue ©eftion Rer*
banb ©ctjroeizer. Äinbermagenbänbter ift als aufgenommen
Zu betrachten.

jerner erftären ihren Reitritt: ®er ©djroeiz. Jrauen*
geroerbe=Rerbanb, mit ©iß in JHrich- ®ie Rereinigung
©cbmeizer. RerufSpräparatoren, mit ©iß in Sbatrait.

2Bir geben biefe Stufnabmegefucbe gemäß Strtitet 3
unferer Statuten betannt unb ptfjen bie neuen ÜRit=

gtieber beftenS roitlfommen.
®er Retobänbler=Rerbanb be§ Cantons Rem bat fi<b

unferen ©ettionen, bem ©cbmeizer. Retobänbter=Rerbanb
unb zugleich bem fantonat bernifchen ©emerbeoerbanb
angefctjloffen unb oerzichtet besbatb für bie Jufunft auf
unfere birefte SRitgliebfcbaft.

SRit freunbeibgenöffifchem ©rup

Jür bie ®iïe!ttou
beë @d)tt)et§er. ©elucrbeberbaitbes :

®er präfibent : ®r. ®fchumt.
®ie ©efretäre: SB. SîtebS, ©ateazzi.

Ucbcr Die Rabelftammtjotzfteigerung ber ©taöt
Jofiuge« entnehmen mir ber „R. 3- 3-" : ©ie ift bie
erfte größere |iotzfteigerung ber Kampagne biefeS SBinterS
im Stargau, auf beren Refuttate man befonberS gefpannt
mar, roeil bie fteigenbe Sfenbenz oon ben f|3robuzenten
erfannt, jeboeb oon ben botjuerarbeitenben Jirmen an
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Areisschreiben Nr 30y
an die

Sektionen des Schweizer. Gewerbenerknndes.

Werte Verbandsgenossen!
1. Betreffend die Frankenverpflichtungen der

deutschen Lebensversicherungs-Ges ellschaften
hat unser Zentralvorstand am 4. November 1922 fol-
genden Beschluß gefaßt:

1. Die Direktion wird beauftragt, mittelst Kreis-
schreibens in der gewerblichen Fachpresse die bei
deutschen Lebensversicherungsgesellschaften versicher-
ten Verbandsmitglieder aufzufordern, ihr Alter, die
Dauer und den Betrag ihrer Policen und den
Namen der Versicherungsgesellschaft dem Sekretariat
unverzüglich mitzuteilen. Diese Angaben sind so-
dann zusammenzustellen.

2. Der Zentralvorstand ermächtigt die Direktion, die
Interessen der betreffenden Verbandsmitglieder bei
den künftigen Verhandlungen über ein Abkommen
zwischen den eidgenössischen Behörden und Deutsch-
land zu wahren.

3. Der Schweizer. Gewerbeverband wird zu diesem
Zwecke auch mit dem Schweizer. Zentralverband
der bei deutschen Gesellschaften Versicherten in Ver-
bindung treten und eventuell mit der Gesamtzahl
der bei ihm angemeldeten versicherten Verbands-
Mitglieder als Kollektivmitglied beitreten. Eventuell
würde der Schweizer. Gewerbeverband für jeden
bei uns angemeldeten Versicherten 1 Fr. Jahres-
beitrag an den Zentralverband leisten und diesen

Betrag sich zurückoergüten lassen.

Demgemäß laden wir unsere Verbandsmitglieder, die
bei deutschen Lebensversicherungsgesellschaften versichert
sind und auf unsere Interessenvertretung Anspruch er-
heben wollen, ein, bei unserm Sekretariat einen Frage-
bogen zu verlangen, auf welchem sie ihre bezüglichen
Angaben machen können. Diese Angaben werden zu-
sammengestellt, um den Umfang der unsern Mitgliedern
drohenden Verluste feststellen und bei künftigen VerHand-
lungen ihre Interessen wahren zu können.

Um unsern Sektionen die Veranstaltung von Wan-
dervorträgen über zeitgemäße Themata er-
leichtern zu können, haben wir ein Regulativ beschlossen,
das die Bedingungen feststellt, unter welchen wir an
solche Vorträge Beiträge gewähren. Ebenso haben wir
ein^Verzeichnis^ zeitgemäßer Vortragsthemata aufgestellt.

Beide Drucksachen werden auf Wunsch zur Verfügung
gestellt. Nach getroffener Auswahl werden von uns die

zur Behandlung des betreffenden Themas geeigneten
Referenten vorgeschlagen, worauf sich der Sektionsvor-
stand mit dem gewählten Referenten über Zeit und Ort
direkt verständigen kann.

Wir laden unsere Sektionen ein, solche, das Vereins-
leben fördernde Wanderlehrvorträge im kommenden Winter
zu veranstalten und uns ihre Wünsche rechtzeitig, d. h.
etwa vier Wochen vorher, bekanntgeben zu wollen.

Verbandsmitglieder, welche bereit wären, über gewisse

Themata zu referieren, mögen sich bei uns anmelden.
Unsere Kommission für Lehrlingswesen hat eine neue

schweizerische „Prüfungsordnung" für die gewerb-
lichen Lehrlingsprüfungen aufgestellt, die an einer Dele-
giertenversammlung aller kantonalen Prüfungskommis-
sionen und derjenigen schweizerischen Berufsverbände,
welche eigene Prüfungen durchführen, zur Behandlung
kommen soll. Diese Delegiertenversammlung findet statt
Samstag den 9. Dezember 1922, morgens 8^/s Uhr, im
Bürgerhaus in Bern, worauf wir alle Interessenten,
denen die betreffende Einladung etwa nicht zugekommen
sein sollte, aufmerksam machen.

Von den ersten Jahrgängen unseres Schweizerischen
Jahrbuches für Handwerk und Gewerbe (1919/20 und
1920/21) ist noch ein kleiner Vorrat vorhanden, den
wir unsern Verbandsmitgliedern zum bedeutend ermäßig-
ten Preise von Fr. 2.— per Exemplar abgeben. Be-
kanntlich enthalten auch diese ersten Jahrgänge eine große
Zahl anregender und belehrender Aufsätze berufener Fach-
leute über mancherlei gewerbliche Zeitfragen und sind
noch keineswegs veraltet, da sie bleibenden Wert haben.
Unser Jahrbuch sollte deshalb von jedem strebsamen Ge-
werbetreibenden gekaust werden und in keiner Vereins-
oder Jugend-Bibliothek fehlen. Bestellungen sind an
unser Sekretariat in Bern zu richten, das auch den
neuesten Jahrgang des Jahrbuches (1921/22) zum er-
mäßigten Preise von Fr. 5.— an Verbandsmitglieder
abgibt.

Neue Sektionen: Die in unserem Kreisschreiben
Nr. 308 als angemeldet mitgeteilte neue Sektion Ver-
band Schweizer. Kinderwagenhändler ist als aufgenommen
zu betrachten.

Ferner erklären ihren Beitritt: Der Schweiz. Frauen-
gewerbe-Verband, mit Sitz in Zürich. Die Vereinigung
Schweizer. Berufspräparatoren, mit Sitz in Thalwil.

Wir geben diese Aufnahmegesuche gemäß Artikel 3
unserer Statuten bekannt und heißen die neuen Mit-
glieder bestens willkommen.

Der Velohändler-Verband des Kantons Bern hat sich

unseren Sektionen, dem Schweizer. Velohändler-Verband
und zugleich dem kantonal-bernischen Gewerbeverband
angeschlossen und verzichtet deshalb für die Zukunft auf
unsere direkte Mitgliedschaft.

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Für die Direktion
des Schweizer. Gewerbeverbandes:

Der Präsident: Dr. Tschumi.
Die Sekretäre: W. Krebs, H. Galeazzi.

Holz-Marktberichte«
Ueber die Nadelstammholzsteigerung der Stadt

Zofiugen entnehmen wir der „N. Z. Z." : Sie ist die
erste größere Holzsteigerung der Kampagne dieses Winters
im Aargau, auf deren Resultate man besonders gespannt
war, weil die steigende Tendenz von den Produzenten
erkannt, jedoch von den holzverarbeitenden Firmen an
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